
Gemeinde Hart im ZillertaI
KirchpLatz 1

6265 Hartim ZitlertaL

Ieli +43 5288 62337
office@h artimzi Lterta[.at
www. ha rtimzi Lterta [. at

Hart im Ziltertal

PROTOKOLL
Gemeinderatssitzung am Dienstag, 16.12.2O25 um 20:00 Uhr

(Ende: 22240 Uhr)
im Sitzungssaal der Gemeinde Hart im Ziltertal

Datum:
Zah[:
Zeich en

17.72.2025
004-01-07 /2025

ALlCS

Anwesende:
DanieI Schweinberger
Peter Heim

Werner Bösch
DanieI Daxenbichter
Hannes Eberharter
Nina Eberharter
Mario Haun
E[isabeth Maier
Metanie Horak

Christian KreidL

Jakob KreidI

Außerdem anwesend:
Carina Gröblacher - Amtsteitung
Mag. Sandra Mitterer -Bauamt

Entschuldigt:
Markus Gschößer

Franz-Josef Holtaus
Andreas Huber

Zukunft Hart
Zukunft Hart
Unabhängige für Hart
Gemeinsam für unser Hart
Gemeinsam für unser Hart
Gemeinsam für unser Hart
Gemeinsam für unser Hart
Gemeinsam für unser Hart
Zukunft Hart
Zukunft Hart
Zukunft Hart

Gemeinsam für unser Hart
Gemeinsam für unser Hart
Zukunft Hart

Die Einladung sämtlicher Gemeinderatsmitgtieder ist ausgewiesen. Die Gemeindevertretung zäh[t 13 Mitgtieder,

anwesend hiervon 13. Die Sitzung erscheint daher als beschlussfähig. Damit sind die formellen Voraussetzungen

gegeben. Die Tagesordnung wurde jedem Gemeinderat rechtzeitig zugestettt und ebenso an der Gemeindetafel

kundgemacht.

Seite 1 von 9



4.

5.

6.

Tagesordnung:

7. Begrüßung, Feststeltung der Beschtussfähigkeit und Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister

2. Beratung und Beschtussfassung über die Zweckänderung von EUR 7.253.976,49

3. Beratung und Beschtussfassung über den Voranschtag 2026 und den MFP 2026-2030

Festsetzung der Gebühren, Steuern und Hebesätze für das Jahr 2026, gemäß Tiroter Abgabengesetz und der BA0

gül.tig ab 07.07.2026

Beratung und Beschtussfassung über die TR0G Vereinbarung von Herrn Markus Eberharter

Beratung und Beschlussfassung über die Ertassung eines Bebauungsplanes und Ertassung eines Ergänzenden

Bebauungsptanes im Bereich des Grundstü ckes 859/29 KG Hart im ZilLerta[ (MichaeL Widner)

Beratung und Beschlussfassung überdie Ertassung eines Bebauungsptanes und Erlassung eines Ergänzenden

Bebauungsp[anesjn Teilbereichen, im Bereich der Grundstücke.435 und7954/7 KG Hartim ZiLLertal. (HMH Hart

GmbH, Peter Widner)

Beratung und Beschtussfassung überdie Ertassung eines Bebauungsplanes und Erlassung eines Ergänzenden

Bebauungsp[anes in Teitbereichen, im Bereich der Grundstücke 71,6/3 und 776/1, KG Hart im Zitterta[ (Benedikt

Hö Ltwarth, Josef HötLwarth )

Beratung und Beschtussfassung über die Ertassung eines Bebauungsplanes und Ertassung eines Ergänzenden

Bebauungsplanesin Teitbereichen, im Bereich der GrundstückeL594/7,7594/3 KG Hartim Zitterta[ (Franz Kreid[,

Rosa-Maria Steiner)

10. Beratung und Beschtussfassung über die Erlassung eines Bebauungsplanes im Berejch des Grundstückes 478/7 KG

Hart im ZiLLerlat (Patrick Gantio[er)

77. Beratung und Beschlussfassung über die Erlassung eines Bebauungsp[anes und Erlassung eines Ergänzenden

Bebauungsptanes in Teilbereichen, im Bereich des Grundstückes 869/13 KG Hartim ZitLerlat (Reitmeir

Rosenstraße GmbH)

72. Anträge, Anfragen und AL[fäLtiges

TOP 1: Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Eröffnung der Sitzung

durch den Bürgermeister
Bürgermeister Daniel Schweinberger begrüßt den beschlussfähig erschienenen Gemeinderat und eröffnet mit der

Verlesu n g der Tageso rdn un g die Gem ei n deratssitzun g.

T0P 2: Beratung und Beschlussfassung über die Zweckänderung von
EUR 1.253.976,49

7

8

9

Mittelschule bezahtt:
BDZW erhatten

EUR

EUR

7.365.823,07
519.800,00

Bezahttabzügtich BDZW

Aufqenommenes Darlehen MS

EUR

EUR

846.023,57
2.100.000,00

Zweckänderung EU R 1,.253.97 6,49
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Die Zweckänderung wird wie fotgt begründet: Es wurde für die KanaI und Wasserversorgung Hartberg und Niederhart, kein

Darlehen aufgenommen, da das GIF Dartehen im Gespräch war und die Aufnahmekriterien noch nicht klar waren, wo[[te
man die Aufnahme der Dartehen abwarten um Zinsen für die Gemeinde sparen.

Der Gemeinderat beschließt die Zweckänderung von EUR 1.253.976,49 von der Mittelschute Fügen auf KanaI und

Wasserversorgung Hartberg einstimmig.

TOP 3: Beratung und Beschlussfassung über den Voranschlag 2026 und den MFP

2026-2030
a) Beschlussfassung den Voranschlag für das Jahr 2026 - im Gemeindeamt Hart im Zillertat während der

Amtsstunden zur allgemeinen, öffenttichen, Einsicht aufgelegen vom 28.11.2025 bis 75.72.2025
Die Finanzverwalterin Carina Gröblacher erläutert die wichtigsten Posten im Haushaltsptan in Einnahmen- und

Ausgabenbereich vor und erklärt kurz die Vorhaben und die geplante Finanzierung. Der Getdfluss aus der

voranschlagwirksamen Gebarung im Finanzierungshaushatt beträgt EUR -234.300. Dieser negative Saldo wird mit
Barmitte[n abqedeckt. DerGemeinderatderGemeinde Hartim Zillertalbeschließtin seinerSitzung vom 16.12.2025 unter
Tagesordnungspunkt 03 den Voranschlag für das Jahr 2026, mit 13 Stimmen und 0 Gegenstimmen einstimmig.
b) Beschlussfassung über die Höhe des Betragesje Voranschlagswertes. gemäß g 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBI.

NR. 36/2001 idgF., ab dem die Abweichungen von Ansätzen des Voranschlages - für die Genehmigung des

Rechnungsabschlusses zu begründen ist
Der Gem ei nderat besch ließt ei nstim mig den Betrag je Vo ransch [agswert für die Geneh migung des Rech n u ngsabsch lusses

mit € 15.000,- festzutegen.

c) Beschtussfassung des Mittelfristigen Finanzptanes für die Jahre 2O27-2O3O. Zur allgemeinen, öffentlichen,
Einsicht aufgelegen vom 28.11.2025 bis 15.12.2025
In weiterer Folge der vorangegangenen Erläuterungen und Beschtüsse wird der ,,Mittelfristige Finanzplan für die Jahre

2027 -2030" mit 13 Stimmen bej 0 Gegenstimmen ebenfatts, einstimmig beschtossen.

TOP 4: Festsetzung der Gebühren, Steuern und Hebesätze fürdas Jahr 2026,
gemäßTirolerAbgabengesetz und der BA0 güttig ab 01.01.2026

Die Gebühren, Steuern und Hebesätze für das Jahr 2026 werden gemäß der TLA0 und dem Finanzausgleichsgesetz in
den gültigen Fassungen, einstimmig vom Gemeinderat der Gemeinde Hartim Zitterta[, wie fotgtfestgesetzt:

Grundsteuer A

Grundsteuer B

Kommunatsteuer

Hundesteuer

Erschließungsbeitrag

Wasseranschlussgebühr
Wasserbenützungsgebühr

Kanalanschlussgebühr
Kanalanschlussgebühr 0FW

500 % des Grundsteuermessbetrages
500 % des Grundsteuermessbetrages

Hebesatz 3 % der Bemessungsgrundlage

€ 65,00 pro Hund und Haushalt
€ 150,00 fürjeden weiteren Hund pro Hausha[t

2,5o/ovofit Erschtießungskostenfaktor €242,00 = € 6,05

€ 2,60 pro m3 umbautem Raum (inkt. 10% Mwst.)

€7,60 (2025: € 1,50) pro m3 verbrauchter Wassermenge

(inkt. 10% Mwst.)

€ 6,53 pro m3 umbautem Raum (inkt. 10% Mwst.)

€ 3,10 pro m2 Dachftäche (inkL. 10% Mwst.)

€2,80 (2025: €2,70) pro m3 verbrauchter Wassermenge

(inkt. 10% Mwst.)
Kanatbenützun gsgebü hr
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Zählermiete

Digitale Wasserzähler

Kindergartengebühr

Kinderkrippengebühr

Ferienbetreuung

Materialgetd

Kindergartenbus

Friedhofsgebühren

Graberrichtun gsgebühr

Mü[gebühren
Mü[[grundgebühr

Restmütl

Sperrmü[[
Altho[z
Bauschutt
Bau restm assen/Bauste[[enabfä LLe

Reifen PKW mit Fetge

Reifen PKW ohne Felge
Buchsbaumzünster
Bau m/Strauchsch n itt
Alteisen
BiomüLL

Mindestmenge Biomü[[
Nachkauf Bürgerkarte
Sch [achtabfä[[e, Heimtiere, Witd

Kä[ber, Schweine, Pferde, Gefl.ügeL

Rinder,Schafe und Ziegen mit Marke

€ 8,50 pro Wasserzähter 3m3 (inkt. 10% Mwst.)

€ 9,50 pro Wasserzähler 7m3 (inkL. 10% Mwst.)
€23,50 pro Wasserzähter 20m3 (inkl.. 10% Mwst.)

€ 35,00 pro Wasserzähler 4m3 (inkt. 10% Mwst.)

€45,00 pro Wasserzähler 7m3 (inkt. 10% Mwst.)
€ 60,00 pro Wasserzähler 16m3 (inkL. 10% Mwst.)

€ 30,00 pro Kind und Monat (nur für 3-jährige)
€ 2,00 Mittagsbetreuung bis 12:30 - 74:00 pro Kind und Tag

€ 4,00 Nachmittagsbetreuung bis 16:30 pro Kind und Tag

€ 4,50 Mittagessen

€ 6,00 pro Kind und Vormittag
€ 4,00 pro Kind und Nachmittag

€ 20,00 pro Woche und Kind, vormittags (bis 12:30 Uhr)

€ 30,00 pro Woche und Kind, ganztags (bis 16:30 UhQ

€ 5,00 pro Kind und Monat

€ 30,00 1. Kind und Monat
€ 20,00jedes weitere Kind und Monat

€ 60,00 pro Reihengrab

€ 90,00 pro Doppelgrab
€25,00 pro Kindergrab
€ 50,00 pro Urnennische

€ 270,00 für Grabmachen - einfach
€ 300,00 für Grabmachen - doppeltief
€ 160,00 für das öffnen und Schtießen einer Urnennische
€ 120,00 für Grabmachen - Kindergrab
€ 60,00 für Grabmachen - Urne im Grab

€ 13,00 (2025:€72,00) pro Person und Jahr
€ 25,00 pro FZW0 oder FEW0

€25,00 pro Ferienwohnung und fünf Betten
€ 50,00 Grundbetrag für sonstige geb-pfLichtige x Prozentsatz

€0,42 (2025: € 0,40) pro kg

Mindestmenge Restmü[[ 30 kg pro Person und Jahr
Mindestmenge Restmü[[ 90 kg pro Freizeitwohnsitz oder FEWO

€0,42 (2025: € 0,40) pro kg

€0,78 (2025: € 0,17) pro kg

€ 0,12 pro kg

€ 0,30 pro kg

€ 6,50 pro Stück
€4,50 pro Stück
0,37 pro kg

kosten [os
kosten [os
€ 0,22 pro kg

50 kg pro Person und Jahr (giLt nicht für Eigenkompostierer)
€ 6,00
€0,50 pro kg

€ 0,48 pro kg

€ 0,29 pro kg
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Rinder, Schafe und Ziegen ohne Marke € 0,48 pro kg

(für Harter Landwirte sind nur die SchlachtabfäLl,e zu bezahlen)

Gemei ndearbeiter/Stunde
Traktorteihgebühr (nur mit Mann)
An hängerleihgebühr (n ur mit Traktor)

€ 50,00
€ 80,00
€ 10,00

Holz für Bezugsberechtige €24,50 pro fm Nutzho[z am Stock
€ 4,70 pro fm Brennho[z am Stock
€25,00 pro fm Brennholz an der Straße (bis eine LKW-Fuhre)

€ 40,00 pro fm Brennhotz an der Straße (ab der zweiten Fuhre)

€7 ,75 pro fm Brennhotz am Stock
€ 30,00 pro fm Brennholz an der Straße (bis eine LKW-Fuhre)

€ 40,00 pro fm Brennhotz an der Straße (ab der zweiten Fuhre)

Holz für Sonstige

Watdaufsichtskosten beitrag €30,26 pro ha Wirtschaftswald
€75,73 pro ha Schutzwatd im Ertrag

Kehrbuch

Hausnummerntafel

Kopien

€2,00

€ 20,00

€ 0,10 s/w Kopie

€ 0,20 Farbkopie
Jeder Verein hat zwei Postwürfe ä 500 Stück pro Jahr zum

schwarz/weiß kopieren FREI (oder einen Postwurfin Farbe)

Freizeitwoh nsitzabgabe bis 30 m2 Nutzfläche mit € 140

mehr ats 30 m2 bis 60 m2 Nutzfläche mit € 285

mehr ats 60 m2 bis 90 m2 Nutzfläche mit € 410
mehr als 90 m2 bis 750 m2 NutzfLäche mit € 590
mehr als 150 m2 bis 200 m2 Nutzftäche mit € 830
mehr als 200 m2 bis 250 m2 Nutzfläche mit€1.050
mehr ats 250 mZ Nutzftäche mit € 1.320

Festhalle Miete für Gemeindeinterne pro Veranstattungstag € 250

Miete für Gemeindeauswärtige pro Veranstattungstag € 500

(Betriebskosten: Strom sind in kLudiert)
50 % Ermäßigung für ortsansässige Vereine bei mehr als vier
Veranstaltungen im Jahr

Die Tarife treten per 01.01.2026 in Kraft.

T0P 5: Beratung und Beschlussfassung über die TR0G Vereinbarung von Herrn

Markus Eberharter
Die TROG Vereinbarung unter Punkt ll der vorliegende Rechtseinräumungsurkunde, lautet wie folgt:
Der Grundeigentümer Markus Eberharter räumt hiermitfürsich im Eigentum vom Gst 7977/3 aufebendiesem

Gst der Gemeinde Hart im Ziltertal und dem Tiroter Bodenfonds in ebendieser Reihenfolge für den Fat[ des

Verkaufes das Vorkaufsrecht mit fo[gender Maßgabe ein:

a) derVorkaufspreiserrechnetsichaus:

aa) für den Grund- und Bodenanteil, ein Betrag von € 205,00 pro *2, zuzügtich 1 %Zinsen p.a. ab dem

01.12.2025, sowie

ab) für das auf dem jeweil.igen Grundstück errichtete Gebäude/Gebäudeteite oder sonstige bauliche Antagen der

Verkehrswert, dervon einem durch denjeweiligen Gerichtsvorsteher des zuständigen Bezirksgerichtes zu bestimmenden

Seite 5 von 9



gerichttich zertifizierten Sachverständigen verbindLich für atle Tei[e zu ermitteln is! die Kosten der Erstettung des

entsprechenden Verkehrswertgutachtens haben die Verkäuferseite und der Erwerber zu gteichen Teiten zu tragen;

b) die Frist für die Bekanntgabe, ob dieses Vorkaufsrecht ausgeübt wird oder nicht, wird mit 4 Monaten

beginnend ab dem Tag des Vortiegens des aLLenfa[[s erfordertichen Verkehrswertgutachtens sowie des

entsprech enden Kaufuertrages festgesetzt;

c) im Übrigen gelten für die Ausübung dieser Vorkaufsrechte sinngemäß die Bestimmungen dergg 7072tr
ABGB.

d) Die Einräumung dieses Vorverkaufsrechtes erfotgt zeittich befristet bis zum 37.1,2.2050.

Darüber hinaus steht der Gemeinde Hart im Zil,l.ertal das Recht zu, anstetle setbst dieses Vorkaufsrecht

auszuüben, eine Person innerha[b dero.a. Eintösungsfristvon 4 Monaten namhaftzu machen, an wetchezu den

vorangeführten Vertragsbedingungen das betroffene Grundstück zu verkaufen ist.
Die Einräumung dieserVorkaufsrechteerfol.gt zeittich befristet biszum 37.72.2050.Vorstehende Rechtseinräumung wird

hiermit von der Gemeinde Hart im Zi[LertaL für sich und den Tiroter Bodenfonds mit vertrag licher Wirkung angenommen.

Der Gemeinderat besch[ießt die vorliegende Rechtseinräumungsurkunde einstimmig.

T0P 6: Beratung und Beschlussfassung überdie Erlassung eines Bebauungsplanes

und Erlassung eines Ergänzenden Bebauungsplanesim Bereich des Grundstückes

859/29 KG Hartim Zillertat (MichaelWidner)
Der Gemeinderat der Gemeinde Hart im Zil.LertaL hat in seiner Sitzung vom 76.72.2025 die AufLage des vom Architekten
DI Thomas ScheitnagI ausgearbeiteten Entwurfes vom 09.12.2025 mit der Ptanungsnummer BPL 4-2025, über die

Erlassung eines Bebauungsptanes und eines Ergänzenden Bebauungsp[anesim Bereich des Grundstückes 859/29 KG Hart

im ZillertaL durch vier Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme, einstimmig, beschlossen.

Die 4-wöchige Auftage erfolgt

v om 22.72,202 5 bi s ei n sch ließlich 79,01.2026

Die maßgebtichen Untertagen liegen während der Auftagefrist zu den Amtsstunden mit Parteienverkehrim Gemeindeamt

zur Einsichtnahme auf.

Gl.eichzeitig wurde gemäß E 64 Abs.4 TR0G 2022 der Beschluss über die Erlassung des gegenständlichen

Bebauungsplanes gefasst.

Dieser Beschtuss wird nur rechtswirksam, wenn innerhatb der Auftage- und Stettungnahmefrist keine Stetlungnahme zum

Entwurfvon einer hierzu berechtigten Person oder Ste[[e abgegeben wird.

Gemäß g 64 Abs. 1 TROG 2O22haben Personen, die in der Gemeinde Hart im Ziltertat ihren Hauptwohnsitz haben

und Rechtsträger, die in der Gemeinde Hart im Ziltertat eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen, das Recht,

bis spätestens eine Woche nach Ablauf der Auflagefrist eine schrifttiche Steltungnahme zu den aufgelegten

Anderungen des Entwurfs abzugeben.

T0P 7: Beratung und Beschlussfassung überdie Erlassung eines Bebauungsplanes

und Erlassung eines Ergänzenden Bebauungsplanes in Teilbereichen. im Bereich

der Grundstücke .435 und 1954 /7 KG Hart im Zitlertat (HMH Hart GmbH, Peter

Widner)

Da hier noch einige Punkte offen sind, die die Grundeigentümer noch nicht gekLärt haben, wir dieser

Tageso rd n un gsp un kt verta gt.
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T0P 8: Beratung und Beschlussfassung überdie Erlassung eines Bebauungsplanes
und Erlassung eines Ergänzenden Bebauungsplanes in Teilbereichen, im Bereich

der Grundstücke 71613 und t!611 KG Hart im Zittertat (Benedikt Höltwarth, Josef
Hötlwarth)
Der Gemeinderat der Gemejnde Hart im ZiLlertal hat in seiner Sitzung vom 16.12.2025 die Auftage des vom Architekten
DI Thomas Scheitnagi ausgearbeiteten Entwurfes vom 09.12.2025 nit der Planungsnummer BPL 7-2025, über die

Erlassung eines Bebauungsp[anes und eines Ergänzenden Bebauungsplanes in Teilbereichen, im Bereich der Grundstücke

176/7,724/3(nachGrundteilungTT6/3)und776/l,KGHartdurchvierWochenhindurchzuröffentlichenEinsichtnahme,
einstimmig, besch[ossen.

Die 4-wöchige Auflage erfotgt

vom 22.72.2025 bis einschließlich 19.01.2026

Die ma ßg eb [ich en U nterlagen liegen wä h rend der Auflag efrist zu den Amtsstu n den mit Pa rteienverkeh r im Gemeindea mt
zur Einsichtnahme auf.

Gl"eichzeitig wurde gemäß g 64 Abs. 4 TROG 2022 der Beschluss über die Er[assung des gegenständtichen

Beba uu n gspta nes gefasst.

Dieser Besch[uss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auftage- und Stetlungnahmefrist keine Ste[l'ungnahme zum

Entwurfvon einer hierzu berechtigten Person oder Stelte abgegeben wird.

Gemäß g 64 Abs. 1 TROG 2O22 haben Personen, die in der Gemeinde Hart im Ziltertal ihren Hauptwohnsitz haben

und Rechtsträger, die in der Gemeinde Hart im Ziltertat eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen, das Recht,

bis spätestens eine Woche nach Abtauf der Auflagefrist eine schriftliche Stettungnahme zu den aufgetegten

Anderungen des Entwurfs abzugeben.

TOP 9: Beratung und Beschlussfassung überdie Ertassung eines Bebauungsplanes

und Erlassung eines Ergänzenden Bebauungsptanes in Teilbereichen, im Bereich

der Grundstücke 1594/7,759413 KG Hart im Zillertal (Franz Kreidl, Rosa-Maria

Steiner)
Der Gemeinderat der Gemeinde Hartim ZiLl"ertaI hatin seiner Sitzung vom 76.1.2.2025 die Auftage des vom Architekten
DI Thomas ScheitnagI ausgearbeiteten Entwurfes vom 15.12.2025 mit der Planungsnummer BPL 8-2025, über die

Ertassung eines Bebauungsp[anes und eines Ergänzenden Bebauungsplanesin Teitbereichen, im Bereich der Grundstücke

7594/7 und 7594/3 KG Hart (Franz Kreidt, Rosa-Maria Steiner) durch vier Wochen hindurch zur öffenttichen

Einsichtnahme, einstimmig, besch lossen.

Die 4-wöchige Auflage erfotgt

' vom 22.72.2025 bis einschließlich 19.01.2026

Die maßgebtichen Untertagen [iegen während derAuflagefristzu den Amtsstunden mit Parteienverkehrim Gemeindeamt

zur Einsichtnahme auf.

Gl.eichzeitig wurde gemäß g 64 Abs.4 TROG 2022 der Beschtuss über die Erlassung des gegenständlichen

Bebauun gspla nes gefasst.

Dieser Beschtuss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auftage- und Ste[[ungnahmefrist keine Stellungnahme zum

Entwurfvon einer hierzu berechtigten Person oder Ste[l.e abgegeben wird.

Gemäß g 64 Abs. 1 TR0G 2O22 haben Personen, die in der Gemeinde Hart im Ziltertal ihren Hauptwohnsitz haben

und Rechtsträger, die in der Gemeinde Hart im Zittertal eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen, das Recht,

bis spätestens eine Woche nach Ablauf der Auflagefrist eine schriftliche Steltungnahme zu den aufgelegten

Anderungen des Entwurfs abzugeben.
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T0P 10: Beratung und Beschlussfassung überdie Erlassung eines
Bebauungsplanes im Bereich des Grundstü ckes 47817 KG Hart im Zillertal
(Patrick Gantioler)
Der Gemeinderat der Gemeinde Hart im Zil.tertaI hat in seiner Sitzung vom 1.6.12.2025 die Auftage des vom Archjtekten

DI Thomas ScheitnagI ausgearbeiteten Entwurfes vom 28.77.2025, mit der P[anungsnummer BPL 9-2025, über die

Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich des Grundstückes 478/7 KG Hart (Patrick Gantioler) durch vier Wochen

hindu rch zu r öffentlichen Einsichtnah me, einstimmig, besch lossen.

Die 4-wöchige Auflage erfotgt

vom 22.72.2025 bis einschließlich 19.01.2026

Die maßgebl.ichen Untertagen [iegen während derAuftagefristzu den Amtsstunden mit Parteienverkehrim Gemeindeamt

zur Einsichtnahme auf.

GLeichzeitig wurde gemäß 5 64 Abs. 4 TR0G 2022 der Beschtuss über die Ertassung des gegenständlichen

Beba uun gsp[a nes gefasst.

Dieser Beschtuss wird nur rechtswirksam, wenn innerha[b der Auflage- und Steltungnahmefrist keine Steltungnahme zum

Entwurfvon einer hierzu berechtigten Person oder Stette abgegeben wird.

Gemäß g 64 Abs. 1 TROG 2O22haben Personen, die in der Gemeinde Hartim Zittertatihren Hauptwohnsitz haben

und Rechtsträger. die in der Gemeinde Hart im Zillertal eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen, das Recht,

bis spätestens eine Woche nach Abtauf der Auftagefrist eine schriftliche Stellungnahme zu den aufgelegten

Anderungen des Entwur{s abzugeben.

T0P 11: Beratung und Beschlussfassung überdie Erlassung eines

Beba u u ngsplanes u nd Erlassun g ei nes Ergänzenden Bebau ungsptanes in
Teilbereichen, im Bereich des Grundstückes 869113 KG Hart im Ziltertal (Reitmeir
Rosenstraße GmbH)
Der Gemejnderat der Gemeinde Hart im ZiLlertaI hat in seiner Sitzung vom 76.12.2025 die Auflage des vom Architekten

DI Thomas ScheitnagI ausgearbeiteten Entwurfes vom 75.72.2025 mit der Planungsnummer BPL 70-2025, über die

Erlassung eines Bebauungsp[anes im Bereich des Grundstückes 869/13 KG Hart (Reitmeir Rosenstraße GmbH) durch

vier Wochen hindurch zur öffenttichen Einsichtnahme, einstimmig, beschtossen.

Die 4-wöchige Auflage erfotgt

vom 22.12.2025 bis einschtießlich 79.01,2026

Die maßgebLichen Unterlagen [iegen während derAuftagefristzu den Amtsstunden mit Parteienverkehrim
Gemeindeamt zur Einsichtnah me auf.

Gteichzeitig wurde gemäß 5 64 Abs. 4 TR0G 2022 der Beschluss über die Ertassung des gegenständlichen

Bebauun gsp[anes gefasst.

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhatb der Auftage- und Steltungnahmefrist keine Stellungnahme

zum Entwurfvon einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird.

Gemäß g 64 Abs. 1 TROG 2022 haben Personen, die in der Gemeinde Hart im Zillertal ihren Hauptwohnsitz haben

und Rechtsträger, die in der Gemeinde Hart im Zillertal eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen. das Recht,

bis spätestens eine Woche nach Abtauf der Auflagefrist eine schriftliche Stellungnahme zu den aufgelegten

Anderungen des Entwurfs abzugeben.
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TOP t2: Anträge, Anfragen und A[Hälliges

Hannes Haun interessiert der aktuelle Stand der Umfahrung Fügen. Daniel Schweinberger informiert die Gemeinderäte,

dass der Stand derzeit nicht ganz ktar ist, außer, dass die Finanzierung seitens des Landes TiroI Lt. LH-SW. Geister steht
und eine Einigung bzg[. der Grundabtösen in Sicht ist.

Christian KreidL bringt an, dass er den Bescheid für die Wiederverleihung des Wasserrechts für das Wasserkraftwerk von

David Kreutner erhatten hat. Bürgermeister Daniel Schweinberger ertäutert, dass der Gemeinde Hart 10 Sekundenliter
Trinkwasservorbehalt zugesichert werden und Herr Kreutner zudem 9 Sekundentiter Restwasserdotation von November -
März und 16 Sekundentiter von ApriL - Oktober a[s Bescheidauftage erhätt. Der Bürgermeister findet diese Menge

gerechtfertigt, gibtjedoch Christian KreidI recht, dass eine händische Schüttungsmessung des Gesamtwasserabftusses

a[s Grundlage für die Restwassermenge (20% derjeweiligen Gesamtschüttung) am Harterbach aus seiner Sicht nr'cht dem

Stand der Technik entspricht. Abschließend stellt der Bürgermeister fest, dass für eine genaue Einhaltung der

Restwassermenge eine entsprechende technische Vorrichtung seitens des Kraftwerksbetreibers [t. Bescheid zu errichten
ist.

Jakob KreidL fragt nach wann der Verkehrsspiegel bei der Einfahrt Eichenweg montiert wird. Der Spiegel. wurde bereits
getiefert und wird bei der nächsten Getegenheit aufgestellt.

Melanie Horak möchte wissen, wie der aktuel[e Stand bezügLich der Wegübernahme bei Eberharter Gregor ist. Daniel

Schweinberger erklärl, dass die Famitie Eberharter hier noch mit der Firma Hauser in Abktärung ist. Grundsätztich kann

sich der Bürgermeister vorste[[en den Weg in das öffentliche Gut zu übernehmen, atterdings nicht zu asphaltieren.

Mario Haun erkLärt, dass derTVB nachgefragt hat, wie weit die Grundverhandlungen bezügtich des Vogeltehrpfades sind,

da der WB 250.000 EUR in die Sanierung investieren würde. Daniel Schweinberger wird mit den betroffenen
Grundeigentümer Anfang des neuen Jahres reden.

Daniel Schweinberger informiert die Gemeinderäte, dass der neue Hochbehätter Obervifat sejt heute Mittag am

Wasseryersorgungsnetz hängt. Es wurde bereits gespült und auch schon Proben entnommen, sowie die UV-Anlage in
Betrieb genommen.

Der Bürgermeister bedankt sich bei atten Gemeinderäten für die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit im

vergangen Jahr und spricht den Mitarbeitern im Büro, Bauhof und Kindergarten ein großes Lob aus.

Da es keine weitere Wortmeldung mehr gab, schtoss der Bürgermeister Danie[ Schweinberger mit dem Dank fürs Kommen

die Gemeinderatssitzung um 22:40 Uhr.

Hart im Zitlerta[, am 17 .72.2025

Der Bürgermeister

Der Bü ster-Stettvertreter

e Schriftführerin

/L
Der n derat

i7:'
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